
Gesellschaftsvertrag

der Wohnungsbau GmbH Neumijnster

Stand: 19. Dezember 2023

(Beschluss durch RV)

§1
Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschrénkter Haftung unter

der Firma Wohnungsbau GmbH NeumUnster.

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist NeumUnster.

§2
Zweck und Gegenstand des Unternehmens

(1) Zweck des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare

Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevélkerung in NeumUnster

und den umliegenden Regionen.

(2) Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten

in alien Rechts— und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentums—

wohnungen.

Sie kann auBerdem alie im Bereich derWohnungswirtschaft, des Stédte-

baus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben Ubernehmen, Grundstiicke

erwerben, beiasten und veréuiAern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Hierzu gehbren Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Léden und

Réume fUr Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtun-

gen und Dienstleistungen, sowie effentliche Einrichtungen wie Kinder—gérten

und Schuien.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere

Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

(3) Die Gesellschaft ist zur Griindung oder zur Ubernahme von Gesellschaften

oder zur Beteiligung an solchen berechtigt. Die Gesellschaft darf auch

sonstige Geschéfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck

(mittelbar oder unmitteibar) dienlich sind.



(4) Die Preisbildung fUr die Uberlassung von Mietwohnungen und die

Veréui3erung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kosten-

deckung, einschliemich angemessener Verzinsung des Eigenkapitais sowie

die Bildung ausreichender RUcklagen, unter Berijcksichtigung einer Gesamt-

rentabilitét des Unternehmens ermbgiichen.

§3
Geschéftsjahr, Dauer der Gesellschaft

(1) Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Geselischaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§4

Stammkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapitai der Gesellschaft betrégt 1.550.000,00 Euro.

(2) Das Stammkapital ist voilsténdig von der Gesellschafterin Stadt NeumUnster

erbracht.

§5
Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Gese|lschafterversamm|ung,

2. der Aufsichtsrat und

3. die Geschéftsfiihrung.

§ 6

Rechtsgeschéfte mit Organmitgliedern

(1) Mit Mitgliedern der Geschéftsfijhrung und Mitgliedern des Aufsichtsrates

darf die Gesellschaft Geschéfte und Rechtsgeschéfte nur abschlieEen,

wenn der Aufsichtsrat dem Abschluss solcher Geschéfte zustimmt.

Entsprechendes gilt bei Ehegattinnen / Ehegatten, eingetragenen Lebens—

partnerinnen / —partnern und weiteren nahen Angehérigen der Mitglieder

der Geschéftsfiihrung und Mitgliedern des Aufsichtsrates.



Die Betroffenen sind nicht stimmberechtigt. Ausnahmen bilden Mietvertrége,

WEG Verwaltungsvertrége und EinzelobjektvenNaItungen.

(2) Die Geschéftsfijhrung und die Mitglieder des Aufsichtsrates dUrfen nicht

Angehérige des Bau— und Maklergewerbes sowie von Baufinanzierungs-

instituten sein.

§7

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschéftsfiihrung oder auf

Beschluss des Aufsichtsrats durch dessen Vorsitzende/n einberufen.

Die gesetzliche Vertretung der Stadt Neumijnster hat - unabhéngig davon,

0b die Stadt Neumi‘mster durch ihre gesetzliche Vertretung in der Gesell—

schafterversammlung vertreten wird - das Recht, an der Gesellschafterver—

sammlung teilzunehmen.

Die Geschéftsfiihrung nimmt an der Geselischafterversammlung teii und gibt

alle erforderiichen AuskUnfte, soweit die Geseilschafterversammlung nichts

anderes beschlieBt.

Die Geselischafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der

GeseHschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzUglich einberufen werden,

wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschéftsjahres

aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hélfte des Stammkapitals verloren ist.

Die Geseiischafterversammlung tagt mindestens einmal im Geschéftsjahr.

Ferner kann jeder Gesellschafter unter Angabe des Zwecks und der GrL'inde

veriangen, dass die Geschéftsfiihrung unverzUgiich die Geselischafterver—

sammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei Wochen

nach der Einberufung stattfinden.

Die Leitung der Gesellschafterversammiung Ubernimmt die/der Vorsitzende

des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfa” der/die jeweilige Stellvertreter/in.

(2) Zu einer Gesellschafterversamm|ung sind die Gesellschafter in Textform

(§ 126 b BGB) zu Iaden. Formgerecht ist auch eine personenbezogene

Benachrichtigung Liber die Bereitsteiiung der Unterlagen auf einer dauerhaft

zugéngiichen digitalen Plattform.

Sofern die Sitzung nicht unverziiglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit

einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen.

Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen

sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehdrenden Unterlagen beizufiigen.
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in begrUndeten Féllen kann auf Form und Frist verzichtet werden, wenn kein

Gesellschafter widerspricht.

(3) Uberjede Gese||schafterversamm|ung ist eine Niederschrift zu fertigen, die

von dem/der Leiter/in der Gesel|schafterversamm|ung zu unterzeichnen ist.

In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilneh-

mer/innen, die Gegensténde der Versammlung, der wesentliche lnhalt

der Verhandlungen und die Beschiiisse und Empfehiungen aufzunehmen.

Den Geselischaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzLiglich zuzulei-

ten.

(4) Der Abhaltung einer Versammiung bedarf es nicht, wenn sich sémtliche

Geselischafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit

der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erkiéren.

Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bieibt hiervon unberiihrt.

(5) Fernmiindliche oder andere vergieichbare Formen (z.B. Videokonferenzen)

der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung sind zuiéssig,

wenn kein Geselischafter diesem Verfahren unverzUglich widerspricht.

Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberijhrt.

§8
Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Geseiischafterversammlung beschiieBt in den Angeiegenheiten der

Gesellschaft.

Die Geselischafterversammiung ist beschiussféhig, wenn sie ordnungsgeméB

einberufen worden ist und ein Geseilschafter oder mehrere Geseiischafter

anwesend oder vertreten sind, der oder die insgesamt die Hélfte des stimmbe-

rechtigten Stammkapitais héit oder halten.

(2) Die Geseilschafterversammiung beschiieEt

1. mit mindestens drei Viertein der abgegebenen Stimmen Uber

a) eine Anderung des Geselischaftsvertrags,

b) die Ubernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im

Rahmen des Unternehmensgegenstandes,

c) die unmittelbare oder mittelbare Griindung, Ubernahme von oder

die Beteiligung an Unternehmen sowie iJber die Erhdhung oder die

VeréuEerung von Anteilen an diesen,



d) die Errichtung, Aufhebung, VeréuEerung oder Verpachtung von Zweig-

niederlassungen oder Zweigbetrieben,

e) eine Umwandlung oder Umstrukturierung der Gesellschaft, insbeson-

dere Uber eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine VermégensUber—

tragung oder einen Formwechsel sowie Uber den Abschluss und die

Anderung von Unternehmensvertrégen im Sinne der §§ 291 und 292

des Aktiengesetzes,

f) die Aufldsung der Geselischaft sowie Uber die Ernennung und die

Abberufung von Liquidatoren, ferner

2. mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen Uber alle Angelegenheiten, fiir

die nicht aufgrund zwingender gesetziicher Vorschriften oder nach diesem

Gesellschaftsvertrag andere Organe zusténdig sind, insbesondere Uber

a) Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Geselischafter-

versammlung vom Aufsichtsrat oder von der Geschéftsfiihrung zur

Entscheidung vorgelegt werden,

b) die Besteilung und Abberufung der Mitgiieder des Aufsichtsrats,

soweit diese nicht von der Stadt Neumiinster entsandt werden

(§ 9 Abs. 2 Satz1 Nr. 1),

c) die Festsetzung der Aufwandsentschédigung fiir die Mitgiieder des

Aufsichtsrats,

d) die Entlastung des Aufsichtsrats,

e) die Beschrénkung der Vertretungsbefugnis der Geschéftsfiihrung

sowie UberWeisungen an dieseibe,

f) die Feststellung des Jahresabschiusses und des Lageberichts

sowie Uber die Verwendung des Ergebnisses und die Billigung

des Konzemabschlusses, sofern die Gesellschaft zur Aufsteiiung

eines Konzernabschlusses verpflichtet ist,

g) die Geltendmachung von ErsatzansprUchen, welche der Geseiischaft

aus der Griindung oder Geschéftsfiihrung gegen die Geschéftsfiihrung,

gegen Mitgiieder des Aufsichtsrats oder gegen Geselischafter

zustehen, sowie
'Liber

die Vertretung der Geselischaft in Prozessen,

welche sie gegen Geschéftsfiihrerinnen oder Geschéftsfiihrer zu

fiihren hat.

(3) Jeder Euro eines Geschéftsanteiis gewéhrt eine Stimme.

Jeder Geselischafter kann seine Stimmen nur einheitlich fiir sémtliche

von ihm gehaltene Geschéftsanteiie abgeben.
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§9

Aufsichtsrat

(1) DerAufsichtsrat besteht aus neun (9) Mitgliedern.

(2) Die Stadt NeumUnster ist berechtigt, durch die Ratsversammlung

1. neun (9) Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden und

2. den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewéhlten

Mitgliedern des Aufsichtsrats schriftiich Weisungen bezUglich der

Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele

(Sachziele geméi3 § 101 Abs. 1 Nr. 1 GO, § 102 Abs. 1 S. 3 GO und

Finanzziele geméB § 101 Abs. 1 Nr. 2 GO, § 102 Abs. 1 S. 3 GO),

nichtjedoch hinsichtlich des operativen Geschéfts zu erteilen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haften nicht, soweit sie geméfs der von der

Stadt Neumijnster erteilten Weisungen gehandelt haben; werden sie

gleichwohl haftbar gemacht, hat sie die Stadt NeumUnster von jeglicher

Haftung freizusteilen. § 25 Abs. 3 GO bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Die von der Stadt NeumiJnster entsandten oder auf ihre Veraniassung hin

gewéhlten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,

1. bei ihrer Tétigkeit das Interesse der Stadt Neumiinster zu verfolgen,

dies insbesondere im Hinblick auf die ErfUlIung des 6ffentlichen Zwecks

durch die Gesellschaft, ohne dass die Gesellschaft dadurch geschédigt

wird, insbesondere in ihrerfinanziellen Substanz, sowie unterAbwégung

der lnteressen der Gesellschaft und deren Arbeitnehmer/innen und

2. den Organen und Fraktionen der Stadt Neumiinster Auskiinfte zu erteilen;

die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.

(3) Ein AufsichtsratsmitgHed darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschéftsfiihrung,

Prokurist/in oder zum gesamten Geschéftsbetrieb erméchtigte/r Handiungs—

bevollméchtigte/r sein.

(4) Die Amtsdauer des Aufsichtsrats endet nach Ablauf der Wahlzeit der Ratsver-

sammlung der Stadt NeumUnster mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats

durch Entsendung von Aufsichtsratsmitgiiedern geméE Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

oder durch die Bestellung von Aufsichtsratsmitgiiedern durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer

Frist von einem Monat durch schriftliche Erklérung gegeniiber der Geschéfts-

fiihrung niederlegen.

Die Entsendungsberechtigten kdnnen die von ihnen entsandten Aufsichts-

ratsmitgiiederjederzeit abberufen und durch andere ersetzen.
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Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf der Amtszeit aus,

entsendet derjeweils Entsendungsberechtigte fUr die Restdauer der

Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes eine/n Nachfolger/in.

(6) Der Aufsichtsrat wéhlt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n sowie deren/

dessen Stellvertretung.

Die/der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet

dessen Sitzungen und ist erste/r Ansprechpartner/in der Geschéftsfiihrung.

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Geseiischaftsvertrag festgeleg-

ten Aufgaben und Befugnisse eine Geschéftsordnung geben.

(7) Der Aufsichtsrat wird von der/dem Vorsitzenden durch Einiadung der

Aufsichtsratsmitgiieder einberufen.

Die Einberufung erfolgt in Textform (§ 126 b BGB) mit einer Ladungsfrist

von zwei Wochen. Sieht die Tagesordnung eine Befassung nach § 15 vor, hat

die Ladung mit einer Frist von vier Wochen zu erfolgen. Formgerecht ist auch

eine personenbezogene Benachrichtigung Uber die Bereitstellung der Unter—

Iagen auf einer dauerhaft zugénglichen digitalen Plattform.

Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen

sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehérenden Unterlagen beizufl’igen.

Schriftliche (z.B. im Umlaufverfahren), fernmUndiiche oder andere vergleich—

bare Formen (z.B. Videokonferenzen) der Beschiussfassung des Aufsichtsrats

und seiner AusschUsse sind zuiéssig, wenn kein Mitgiied diesem Verfahren

unverzijglich widerspricht. Die Pfiicht zur Fertigung einer Niederschrift bieibt

hiervon unberiihrt.

Der Aufsichtsrat muss mindestens eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abhaiten.

Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die GeschéftsfUhrung unter An-

gabe des Zwecks und der GrUnde verlangen, dass die/der Vorsitzende des

Aufsichtsrats unverzijglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in

diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

Stehen im Aufsichtsrat Beschiiisse nach § 10 Abs. 4 zur Entscheidung an,

ist die Ladung den Geseiischaftern zur Kenntnis zu geben. Dies giit auch fiir

den Fall, in dem derAufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen Ladungs—

frist nach Satz 2 einberufen wird.

in begrijndeten Failen kann auf Form und Frist verzichtet werden, wenn kein

Aufsichtsratsmitgiied widerspricht.

(8) Uber die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,

die von der/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist.
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In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer/

innen, die Gegensténde der Tagesordnung, der wesentliche lnhalt der

Verhandlungen und die BeschlUsse und Empfehlungen des Aufsichtsrats

anzugeben.

Ein Verstofs gegen Satz 1 Oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirk-

sam.

Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der

Sitzungsniederschrift auszuhéndigen.

(9) An den Sitzungen des Aufsichtsrats kdnnen neben den Mitgliedern des

Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschlieBt, auch

1. die Geschéftsfiihrung und

2. die Vertretung der Gesellschafter

teilnehmen.

Auf Veriangen des Aufsichtsrats hat die Geschéftsfiihrung an der Sitzung teii-

zunehmen. Sachversténdige und Auskunftspersonen kénnen zur Beratung

Uber einzelne Gegensténde hinzugezogen werden.

Dem/der gesetzlichen Vertreter/in der Stadt NeumUnster ist das Recht einzu-

réumen, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen.

(10) Die Gesellschaft schlief$t eine Versicherung ab, durch die Haftpflichtanspriiche

gegeniiber den Mitgiiedern des Aufsichtsrats aus ihrer Amtstatigkeit versichert

sind. Die Versicherungssumme muss fUrjeden einzelnen Schadensfall min-

destens 5.000.000,00 Euro betragen.

§ 10

Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschaftsfiihrung zu Uberwachen. Gegenstand

der Uberwachung ist die OrdnungsmaBigkeit, die ZweckmaBigkeit und die

Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfiihrung.

Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die BUcher und Schrif-

ten der Gesellschaft sowie die Vermdgensgegenstande einsehen und priifen.

Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschéftsfiihrung jederzeit einen Bericht

verlangen Uber Angeiegenheiten der Geselischaft, Uber ihre rechtlichen und

geschaftiichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie Uber

geschaftliche Vorgange bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Geseil-



schaft von erheblichem Einfluss sein kénnen. Auch ein einzelnes Mitglied

kann einen solchen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat berét die GeschéftsfUhrung und die Gesel|schafterversamm-

lung, bereitet die Beschliisse der Geseiischafterversammlung vor und spricht

Empfehiungen aus.

Er Uberwacht die Geschéftsfiihrung bei der EinfiJhrung und Fortentwicklung

eines Berichtswesens sowie eines Uberwachungssystems zur Friiherkennung

von den Fortbestand der Geseiischaft geféhrdenden Entwicklungen

(Risikomanagement).

(3) Der Aufsichtsrat beschiiem Uber

. die Geschéftsanweisung fiir die Geschéftsfiihrung,

. die Mai3regeln zur Priifung und Uberwachung der Geschéftsfiihrung,

. die Bestellung und die Abberufung von Geschéftsfiihrem/innen sowie

iiber die Entlastung derselben, ferner iiber den Abschiuss, die Anderung

und die Beendigung von deren Anstellungsvertrégen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussféhig, wenn er ordnungsgeméB einberufen wor-

den ist und mehr ais die Hélfte von dessen Mitgliedern anwesend sind.

Er fasst seine Beschiiisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Bei Stimmenenthaltung giit die Stimme ais nicht abgegeben.

Bei Stimmengieichheit giit ein Antrag ais abgeiehnt.

(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschéftsfiihrung bestimmte Arten

von Geschéften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf.

Seiner Zustimmung bediirfen insbesondere

1. die Besteiiung von Prokuristen/innen und von Handlungsbevoilméchtigten

zum gesamten Geschéftsbetrieb,

2. die Wahl der Abschiusspriiferin / des Abschiusspriifers oder, wenn die

Geseiischaft der Priifpfiicht des Kommunaipriifungsgesetzes unteriiegt,

die Entscheidung iJber den Vorschlag der Priifungsbehérde zur Beauftra-

gung einer Abschiusspriiferin / eines Abschiusspriifers,

3. die FLihrung von Rechtsstreitigkeiten von grundsétzlicher Bedeutung,

4. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, welche nicht aufgrund

derWirtschafts— und Finanzpianung erfoigen und soweit im Einzeifall

ein in der Geschéftsanweisung der Geschéftsfiihrung festzuiegender

Betrag iiberschritten wird,

5. die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiiigungs—

gesellschaften,



6. derWirtschaftspIan und die fUnfjéhrige Finanzplanung einschlieBlich

der Nachtrége,

7. VerfUgungen Uber Gesellschaftsvermégen, welche nicht aufgrund der

Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiligerWert die in

der Geschéftsanweisung fijr die Geschéftsf'dhrung vorgesehenen Grenzen

Uberschreitet, insbesondere

- die Aufnahme von Darlehen sowie die Gewéhrung von Darlehen,

BUrgschaften oder Garantien durch die Gesellschaft,

— der Erwerb, die VeréuEerung oder Belastung von Grundstijcken oder

grundstiicksgleichen Rechten,

— der Verzicht auf Forderungen oder die Vornahme von Schenkungen.

(5) Der Aufsichtsrat vertritt die GeseHschaft gegenUber der Geschéftsfijhrung

gerichtlich und auEergerichtHch.

(6) Der Aufsichtsrat priift den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den

Vorschiag der Geschéftsfiihrung Uber die Ven/vendung des Biianzgewinnes

und berichtet hieriiber der Geselischafterversamm|ung.

In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in

welchem Umfang er die Geschéftsfiihrung der Geseilschaft wéhrend des

Geschéftsjahrs gepriift hat.

Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Priifung des Jahresabschlus-

ses durch den/die AbschIusspriJfer/in Stellung zu nehmen.

Am Schiuss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklaren, ob nach dem

abschlief$enden Ergebnis seiner PrUfung Einwendungen zu erheben sind und

ob er den von der Geschaftsfijhrung aufgestellten Jahresabschluss billigt.

§ 11

Geschaftsfiihrung

(1) Die Geselischaft hat eine/n oder mehrere GeschaftsfUhrer/innen (Geschafts—

fiJhrung).

Ein/e GeschaftsfUhrer/in wird bei der erstmaligen Bestellung auf héchstens

fUnf Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist fiir die Dauer von jeweils

hdchstens fiJnf Jahren zuléssig; sie kann friihestens ein Jahr vor Abiauf der

bisherigen Amtszeit erfolgen.

(2) Sind mehrere Geschaftsfiihrer/innen bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei

GeschaftsfUhrer/innen gemeinschaftiich oder durch eine/n GeschéftsfUhrer/in

in Gemeinschaft mit einer Prokuristin / einem Prokuristen vertreten.
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Ist nur ein/e GeschéftsfUhrer/in besteHt, vertritt diese/r die GeseHschaft allein.

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder alien GeschéftsfUhrer/innen die Befugnis

erteilen, die Geselischaft einzeln zu vertreten.

§ 12

Aufgaben der Geschéftsfiihrung

(1) Die Geschéftsfiihrung ist verantwortiich fiir die iaufende Aufgabeneriedigung.

Sie fiihrt die Geschéfte der Gesellschaft nach MarSgabe der Gesetze, dieses

Geseilschaftsvertrags, der Geschéftsanweisung sowie der Geselischafter—

und Aufsichtsratsbeschiiisse.

Sie vertritt die Geseilschaft gerichtlich und aufAergerichtIich.

(2) Die Geschéftsfiihrung stellt fiirjedes Jahr einen Wirtschaftspian und

eine fiinfjéhrige Finanzplanung nach Maf5gabe des§ 15 auf.

(3) Die Geschéftsfiihrung berichtet den Gesellschaftern und der/dem Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats schriftlich oder in Textform jeweiis einen Monat nach

Quartalsende derjeweils ersten drei Quartale eines Geschéftsjahres Uber den

Stand der Erfiiiiung des Wirtschaftsplans.

Hierbei sind die Istwerte zum jeweiligen Quartalsende und die Prognose

des Jahresergebnisses anzugeben sowie entsprechende Angaben zu

Investitionsvolumina und Kreditaufnahmen.

|m Ubrigen gilt fiir das Berichtswesen die MaBgabe der Stadt NeumUnster,

in Zieisetzung und Umfang begrenzt auf die Vorgaben der Regelung

in § 45 c GO.

Erhebliche Abweichungen sind den Geseiischaftern und der/dem Vorsitzen-

den Aufsichtsrats unverziiglich mitzuteilen.

(4) Die Geschéftsfiihrung hat jedem Geseiischafter und dem/der gesetziichen

Vertreter/in der Stadt Neumiinster auf Verlangen unverziiglich Auskunft

Uber die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht

der BUcher und Schriften zu gestatten.

(5) Die Gescha''ftsfiihrung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht

nach MafSgabe des § 16 auf.

Sie erteiit den Auftrag zur Pr'Lifung des Jahresabschlusses oder, wenn die

Gesellschaft der Pr'Lifpflicht des Kommunalprijlfungsgesetzes unterliegt,

Ubermitteit den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Beauftragung einer
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AbschIussprUferin / eines AbschlussprUfers an die PrUfungsbehd'rde

(§ 10 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2).

§ 13

Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Gesellschaft bestellt eine eigene G|eichstellungsbeauftragte auf der

Grundlage der Anzahl ihrer Beschéftigten:

1. Gesellschaften mit bis zu 50 Beschéftigten bestellen eine Gleichstellungs-

beauftragte mit 5 bis 10 Stunden Freistellung im Monat.

2. Gesellschaften mit bis zu 100 Beschéftigten bestellen eine Gleichstel—

lungsbeauftragte mit 11 bis 20 Stunden Freistellung im Monat.

3. Gesellschaften mit bis zu 300 Beschéftigten bestellen eine Gleichstel—

Iungsbeauftragte mit 21 bis 30 Stunden Freisteliung im Monat.

4. Gesellschaften mit bis zu 600 Bescha'’ftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit 31 bis 60 Stunden Freistellung im Monat.

5. Gesellschaften mit bis zu 1.000 Beschéftigten bestellen eine Gleichstel—

lungsbeauftragte mit mind. 20 Stunden Freisteliung in der Woche.

6. Gesellschaften mit bis zu 2.000 Beschéftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit mind. 30 Stunden Freisteliung in der Woche.

(2) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen im bffentlichen

Dienst (Gleichstellungsgesetz - GstG) finden, soweit diese fiir die Gemeinden

geiten und dieser Gese||schaftsvertrag keine abweichenden Regeiungen

enthélt, fiir die Gesellschaft analoge Anwendung.

(3) Die Funktion der G|eichste||ungsbeauftragten wird betriebsintern

ausgeschneben.

(4) Auf Vorschlag der Geschéftsfiihrung bestellt der Aufsichtsrat die

GleichsteHungsbeauftragte.

§ 14

Informations-, Teilnahme- und Einsichtsrechte der Stadt Neumijnster,

Beteiligungsmanagement

(1) Die Stadt NeumUnster, vertreten durch ihre/n gesetzliche/n Vertreter/in, darf

sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit Uber

Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an Sitzungen des Aufsichtsrats



entsprechend § 9 Abs. 9 Satz 4 sowie an Sitzungen der Gesellschafterver—

sammlung teilnehmen und Unterlagen einsehen (§ 109 a Abs. 2 GO).

(2) Um die Rechte nach Abs. 1 wahrnehmen zu kbnnen, erhélt die Stadt Neu—

mUnster, vertreten durch ihre/n gesetzliche/n Vertreter/in, unter Beachtung

der geltenden Fristen

1. die voilsténdigen Unterlagen zu Sitzungen der Gesellschafterversamm-

lung sowie Abschriften der Sitzungsniederschriften entsprechend

§7 Abs. 2 und 3,

2. die voilsténdigen Unterlagen zu Sitzungen des Aufsichtsrats sowie

Abschriften der Sitzungsniederschriften entsprechend § 9 Abs. 7 und 8

SOWIe

3. eine Abschrift der Berichterstattung der Geschéftsfiihrung entsprechend

§ 12 Abs. 3.

(3) Die Stadt NeumUnster kann ihre Rechte geméiA Abs. 1 und Abs. 2 durch

die fUr die Beteiligungsverwaltung zusténdigen Beschéftigten (Beteiiigungs-

management) ausijben.

§ 15

Wirtschaftspian, fiinfjahrige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist in sinngema''i3er Anwendung der Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan—Gewinn- und Verlustrech-

nung, einer Pian-Bilanz sowie einer fiinfjahrigen Finanzplanung, aufzustellen.

In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Dariehen sowie die geplante

Gewahrung von BUrgschaften und Garantien durch die Geseilschaft darzustelien.

Die Geschaftsfiihrung Iegt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass vor Beginn

des Wirtschaftsjahres eine Zustimmung des Aufsichtsrats erfoigen kann.

§ 16

Jahresabschluss, Lagebericht und Priifung

(1) Der Jahresabschiuss und der Lagebericht sind innerhaib von drei Monaten

nach Abiauf des Geschaftsjahres in entsprechender Anwendung der Vor-

schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs fUr groBe Kapitaigeseii-

schaften aufzustellen und, wenn die Geselischaft der PrUfpfiicht des Kommu—

naIprUfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prUfen, soweit

nicht eine Priifung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.



(2) Die fUr die Tétigkeit im Geschéftsjahr gewéhrten GesamtbezUge der Gesell-

schaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der

Mitglieder der Geschéftsfijhrung, des Aufsichtsrats oder anderer Organe der

Gesellschaft mit Ausnahme der Gesel|schafterversammlung sind nach Maf5—

gabe des § 102 GO zu veréffentlichen, ferner unter Namensnennung die Be-

ziJge jedes einzelnen Mitgiieds dieser Personengruppen unter Aufgiiederung

nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 a HGB; die individualisierte

Ausweisungspflicht gilt auch fUr:

1. Leistungen, die den genannten Mitgiiedern fUr den Fail einer vorzeitigen

Beendigung ihrer Tétigkeit zugesagt worden sind, und fUr deren Voraus—

setzungen,

2. Leistungen, die den genannten Mitgiiedern fUr den Fall der reguléren

Beendigung ihrer Tétigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert

sowie den von der Gesellschaft wéhrend des Geschéftsjahres hierfiJr

aufgewandten oder zuriickgesteiiten Betrag unter Angabe der vertragiich

festgeiegten Altersgrenze,

3. wéhrend des Geschéftsjahres vereinbarte Anderungen dieser Zusagen

und

4. Leistungen, die einem frUheren Mitgiied, das seine Tétigkeit im Laufe

des Geschéftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt

und im Laufe des Geschéftsjahres gewéhrt worden sind.

(3) Die Abschiussprijfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des

Haushaitsgrundsétzegesetzes genannten PrUfungsgegensta''nde zu erstre—

cken.

(4) Das Rechnungspriifungsamt der Stadt NeumUnster und die fiJr die Uberdrtii-

che PrUfung zusténdige Priifungsbehérde haben die in § 54 des Haushaits-

grundsétzegesetzes bezeichneten Befugnisse.

§ 17

Riicklagen

(1) Aus dem Jahresabschiuss abzUgiich eines Veriustvortrags ist bei Aufsteiiung

der Bilanz eine RUckiage zu bilden. In diese sind mindestens 10 °/o des

Jahresergebnisses einzusteiien, bis die Héifte des Stammkapitais erreicht

oder wieder erreicht ist. Diese RUckIage darf nur wie eine gesetziiche RUck-

Iage des Aktienrechts verwandt werden. § 150 Abs. 3 und 4 Aktiengesetz

(AktG) gelten entsprechend.

(2) AuEerdem kijnnen bei der Aufsteiiung des Jahresabschiusses andere

Gewinnriickiagen gebiidet werden.
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§ 18

Bilanzgewinn und Verteilung

(1) Der Bilanzgewinn kann unter den Gesellschaftern als Gewinnanteil verteilt

werden. Er kann zur Bildung von anderen Gewinnriicklagen verwandt oder

auf neue Rechnung vorgetragen werden.

(2) Der ausgeschilttete Gewinnanteil darf 6 °/o der Einzahlungen der Gesellschaf—

ter auf die Stammeinlage nicht Ubersteigen.

(3) Sonstige Vermégensvorteile, die nicht als angemessene Gegenleistung fUr

besondere geldwerte Leistungen anzusehen sind, dUrfen den Gesellschaftern

nicht zugewendet werden.

(4) Die Gewinnanteiie sind vier Wochen nach der Geseiischafterversammiung

féllig. Der Anspruch auf Auszahlung der Gewinnanteiie verjéhrt in drei Jahren

nach Féliigkeit.

(5) Der/die Geschéftsfiihrer/in ist nicht befugt, auiserhaib eines von der Geseli-

schafterversammiung ordnungsgeméB gefassten Gewinnverteiiungsbe-

schiusses den Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Personen oder

Geseiischaften Vorteiie irgendweicher Art vertragsgeméis oder durch einseiti-

ge Handiungen zuzuwenden. Gesellschafter, die soiche Zuwendungen erhai-

ten haben oder denen die Zuwendungsempfénger/innen nahestehen, sind zur

Riickgabe bzw. zum Wertersatz verpfiichtet.

(6) Die genannten Gesellschafter mUssen in diesem Falie an die Geseiischaft

— zusétziich — einen Betrag in Hdhe der auf die Zuwendung entfailenden

anrechenbaren Kérperschaftssteuer, die auf ihre Ertragssteuerverpflichtung

anzurechnen ist, abfiihren.

§ 19

Bilanzveriust und Deckung

Wird ein Bilanzveriust ausgewiesen, so hat die Geseilschafterversammlung Uber die

Verlustdeckung zu beschliei3en, insbesondere darijber, ob und in weichem Umfang

die Riickiage nach § 17 Abs. 1 heranzuziehen ist oder eine Herabsetzung des

Stammkapitals erfolgen soil.

§ 20

Salvatorische Kiausel

Soilten einzeine Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teiiweise unwirksam sein,

so wird hierdurch die Giiltigkeit des Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt. Ansteiie der

unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regeiung geiten, die dem am
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néchsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hétten, wenn sie bei Vertrags—

schluss den Punkt beachtet hétten, sofern dies rechtlich méglich ist.
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Bescheinigung nach § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Die in dem Gesellschaftsvertrag geénderte Bestimmung stimmt mit dem in meiner Urkunde vom

24.0 1 .2024 (UVZ-Nr. 5 1/2024) gefassten Beschluss iiber die Anderung des Gesellschaftsvertrages

und den geénderten Bestimmungen mit dem zuletzt zurn Handelsregister eingereichten

vollsténdigen Wortlaut des Gesellschaftsvemages iiberein.

Neumiinster, den 19. Februar 2024

r4
Florian amer

Notar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Neumünster, den 20.02.2024

Florian Kramer, Notar


